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Es ist der 2. August 2008,  
ca. 23:30 Uhr, von einem wenige 
Tage zuvor bekannt gegebenen 
Schleusungspunkt bewegt sich 
eine erste Gruppe in Erwartung 

auf eine illegale Party  

Richtung  
Varrentrappstraße 38. Dort, im 
ehemaligen JuZ Bockenheim, 
ist der Strom bereits wieder in 
stand gesetzt und aus den Boxen 
schallt elektronische Musik im 
4/4-Takt. Währendessen werden  
die letzten Kisten Bier aus ei-
nem Transporter in das Haus ge-
tragen. Als die Gruppe das Haus 
erreicht wird, langsam klar, 
dass es um mehr geht, als um 
die symbolische Nutzung der 
Räume bloß für einige Stunden. 
»Altes JuZ wieder besetzt!« 
steht auf dem Transpi, das am 
Balkon im ersten Stock befestigt 
wurde und verdeutlicht, wor-
um es heute eigentlich geht: 
Die Besetzung des seit sieben 
Jahren leer stehenden Hauses 
und die langfristige Nutzung 
als selbstverwaltetes  
Kunst- und Kulturzentrum... 

Seit der Wiedereröffnungsparty des 
ehemaligen JuZ am 2. August ist be-
reits viel passiert. Das Haus, welches 
durch jahrelangen Leerstand und 
absolute Untätigkeit von Seiten der 
Stadt dem systematischen Verfall 
preisgegeben wurde, ist bereits in 
den ersten Wochen seit der Wieder-
eröffnung soweit saniert worden, 
dass es schon jetzt weitestgehend 
uneingeschränkt genutzt werden 
kann. Strom- und Wasserleitungen 
sind wieder in Betrieb, Löcher in De-
cken, Böden und Wänden sind ge-
flickt und zerschlagene Dachfenster 
durch die über Jahre hinweg Wasser 
in das Haus eindringen konnte, sind 
ausgetauscht worden. Der Aktionis-
mus der Aktivist_innen der Initiative 
»Faites votre jeu!«, die die Besetzung 
geplant und organisiert haben, zeigt, 
dass es hier um eine langfristig ange-
legte Nutzung des ehemaligen JuZ 
Bockenheim geht. 

Das Angebot, die Räumlichkeiten im 
Rahmen eines Leihvertrages befristet 
bis zum 15. Januar 2009 zu nutzen, 
erscheint in Anbetracht der Tatsache, 
dass das Gebäude von der Stadt über 
Jahre hinweg wenn nicht beabsich-
tigt, dann zumindest fahrlässig zer-

stört wurde, nicht hinnehmbar. Die 
Aussage, das Gebäude solle als Ver-
waltungsgebäude für die angrenzen-
de Schule nutzbar gemacht werden, 
erscheint wenig  glaubwürdig. Au-
ßerdem sollten berechtigte Zweifel 

daran bestehen, dass das im 

Haushalt der Stadt nach 
der Besetzung bewilligte Geld, für 
die Sanierung als Verwaltungsgebäu-
de, überhaupt ausreichen könnte. 
Die Tatsache, dass in dem Gebäude 
der Schule für Bekleidung und Mode 
zur Zeit ein Teil des Unterrichts der 
Berta Jourdan Schule stattfindet, da 
deren Schulgebäude zur Zeit noch 
bis ins Jahr 2009 saniert wird, lässt 
die »akute« Raumnot sowohl als zeit-
lich begrenzt als auch als 
hausge-

machtes 
Problem des 
S tadt s chu lam-
tes erscheinen und 
macht deutlich, dass es 
für die Schule für Bekleidung 
und Mode durchaus andere 
gangbare Lösungen als die 
teure Sanierung des ehemali-
gen JuZ Bockenheim gibt.

Eine Alternative für die Initiative 
»Faites votre jeu!« und die Men-
schen die das ehemalige JuZ be-
reits jetzt vielfältig nutzen, scheint 
jedoch kaum in Sicht. In Frankfurt 
auch nur annähernd ähnliche Räum-
lichkeiten zu finden, die ebenso 
vielseitig nutzbar sind, ist aussichts-
los. Durch Umstrukturierung und 
Gentrifizierung des urbanen Raums 
sind unkommerzielle Projekte, die 
versuchen Alternativen zur kapita-
listischen Verwertungslogik aufzu-
zeigen, kaum mehr möglich. Orte in 
Frankfurt und anderswo, in denen 
Subkultur, nicht-etablierte Kunst, 
linke und linksradikale Politik noch 
Raum finden, sind – wenn überhaupt 

noch vorhanden – total überlaufen 
und bieten deshalb neuen Gruppen 
kaum die Möglichkeit, sich dort (sinn-
voll) einzubringen. Somit war die 
Entscheidung, in einer Stadt, in der 
immer weniger Raum für unkommer-
zielle und selbst verwaltete Projekte 

zur Verfügung steht, während 

auf der anderen Seite 
immer mehr Gebäude leer stehen 
und nicht genutzt werden, ein Haus 
zu besetzen, nur folgerichtig. 

Da weder im nächsten halben Jahr, 
noch darüber hinaus Verbesserungen 
zu erwarten sind und die beschrie-
benen Lage sich voraussichtlich 
weiter verschlechtern wird, gibt es 
keine Alternative zur Nutzung des 
ehemaligen JuZ. Außerdem steht 
das Gebäude, welches erstmals vor 
30 Jahren besetzt worden war und 
als eines der ersten autonomen 
Jugendzentren in Deutschland ge-
nutzt wurde, auch geschichtlich in 
einer Tradition die ein Verzicht auf 
speziell dieses Gebäude unmöglich 
macht. Außerdem bietet das Haus in 
der Varrentrappstraße ausreichend 
Platz für viele verschiedene poli-
tisch, kulturell oder künstlerisch tä-
tige Gruppen und Einzelpersonen 
und ermöglicht diesen gleichzeitig 
ausreichend Raum für Austausch 
und Kommunikation.

Aus all diesen Gründen wer-
den die Aktivist_in-
nen der Initiative 

»Faites votre jeu!«, 
ihre Unterstüt-
zer_innen und 
Sympatisant_
innen nicht 
widerstands-
los auf die-
ses Gebäu-

de verzichten. 
Die Stadt sollte Ihre 

Nutzungspläne überdenken 
und muss die Kriminalisierung der 

Besetzer_innen durch die Rücknah-
me des Strafantrags wegen Haus-
friedensbruch sofort beenden, wenn 
sie, abgesehen von halbherzigen 
Gesprächsangeboten, ein wirkliches 
Interesse an ernsthaften Gesprächen 
mit der Initiative hat.

Weitere Informationen auf 
www.faitesvotejeu.tk

Rien ne va plus!

WiR sind GeKommeN  UM zU BlEiBeN!

VoR deR Demo

• �geht auf Vorbereitungstreffen
• �organisiert euch, bildet Gruppen
• �EA-Nummer notieren

AUsRUEstUng

Mitnehmen:
• �Gültiger Personalausweis
• �Stift und Papier
• �Telefonkarte & ausreichend Geld
• �Benötigte Medikamente
• �Angemessene Kleidung (evtl. Kla-

motten zum Wechseln)
• �Verpflegung & Stadtplan

Nie mitnehmen:
• �Alkohol und andere Drogen
• �Adressbücher (auch nicht im Handy 

gespeicherte)
• �Daten (z.B USB-Stick) und andere 

persönliche Aufzeichnungen

BEi deR Demo

• �Die Demo geschlossen halten (bei 
Bedarf Ketten bilden)

• �Beim Weggehen Absprachen  
treffen

• �Ruhig bleiben und keine Gerüchte 
schüren

• �Die Demo am Ende gemeinsam 
verlassen

FestnahmE  
Und daNN?

• �Bei Festnahme laut Deinen Namen 
und Wohnort rufen.

• �Die Polizei kann Personalien fest-
stellen, d.h. den Ausweis verlangen 
und Angabe von Name, Vorname, 
Adresse, Geburtsdatum und –ort, 
allgemeine Berufsbezeichnung (z.B. 
Arbeiter_in, Angestellte_r, Student_
in) aber NICHT Schule, Arbeitsstelle, 
Angabe zu Eltern, sonstigen per-
sönlichen Verhältnissen etc.

• �Du solltest nichts unterschreiben. 
Du kannst in einer derartigen Si-
tuation nicht überblicken, welche 
Auswirkungen die Unterschrift von 
Dir haben kann. Du bist auch nicht 
zu einer Unterschrift verpflichtet. 
Dir können aus der Verweigerung 
Deiner Unterschrift keine Nachteile 
entstehen.

ED-Behandlung:
• �Es kann sein, dass Du erkennungs-

dienstlich behandelt wirst (Finger-
abdruck, Foto). Dies sagt nichts aus 
über den Tatvorwurf.

• �Du hast keine rechtliche Möglich-
keit, die ED-Behandlung zu ver-
hindern, aber bleibt souverän und 
lass‘ Dir nicht alles gefallen! Mache 
keine Angaben zu sonstigen per-
sönlichen Merkmalen (Muttermale, 
Narben, Tattoos etc.)

• �In jeden Fall solltest du Widerspruch 
gegen die ED-Behandlung einlegen. 
Achte darauf, dass dein Widerspruch 
zu Protokoll genommen wird. Auch 
hier nichts unterschreiben.

Verhör:
• �Bestehe auf Deine Rechte.
• �Du hast das Recht auf einen Anruf 

(EA, Anwält_in) nach § 34 II HSOG.
• �Wenn Du Jugendliche_r (bis 18 Jah-

re) oder Heranwachsende_r (bis 21 

Jahre) bist, haben deine Eltern um-
gehend das Recht zu erfahren, wo 
du festgehalten bzw. was mit dir 
passiert. Es gelten viel strengere 
Vorschriften, die der Polizei vor-
schreibt wie sie mit dir umzugehen 
hat (PDV 382).

• �Bei einer Verletzung hast Du ein 
Recht auf ärztliche Behandlung.

• �Mache keinesfalls Angaben zur Sa-
che! (Aussageverweigerung nach § 
12 Abs. II HSOG). Auch außerhalb 
der Vernehmung nicht. Keine Ge-
spräche mit der Polizei. Jedes Ge-
spräch ist eine Vernehmung. Alles, 
was Du dabei sagst, kann und wird 
gegen Dich und Deine Freund_in-
nen verwendet werden, selbst wenn 
Du glaubst, Entlastendes zu sagen.

• �Falle auf keine Versprechungen der 
Polizei rein, sie kann sie eh nicht 
einhalten!

• �Lasse Dich durch keine Drohungen 
einschüchtern.

• �Keine Gespräche über Tathergänge. 
Vorsicht Spitzel und Wanzen!

• �Die Polizei darf Dich 
längstens bis 24 Uhr des nächsten 
Tages festhalten. Bei weiterer Haft-
dauer musst Du dem Haftrichter 
vorgeführt werden.

• �Es kann auch passieren, dass Du vor 
einer Aktion/Demo in Gewahrsam 
genommen wirst, bis längstens bis 
zum Ende der Aktion. Dann un-
bedingt richterliche Vorführung 
fordern. Oder Du bekommst einen 
Platzverweis, also das Verbot, einen 
bestimmten Platz zu betreten. Wenn 
Du es dennoch tust, kann es zu einer 
Ingewahrsamnahme kommen.

Nach der Freilassung:
• �Rufe den EA an und sage, dass Du 

wieder draußen bist.
• �Fertige sofort ein schriftliches Ge-

dächtnisprotokoll (GP) an, mit Anga-
be der Umstände der eigenen Fest-
nahme und Festnahme Anderer.

• �Es ist wichtig, dass du das GP so 
genau und detailliert wie möglich 
schreibst, besonders die Art und 
Weise deiner Festnahme und was 
mit Euch gemacht wurde. Soweit 
möglich, schreibe die Adressen 
der Zeug_innen und Deiner Mit-
gefangenen auf. Bringe das Pro-
tokoll zum EA oder zu Anwältin/
Anwalt.

• �Lasse Verletzungen umgehend be-
handeln. Lass Dir ein Attest über 
Deine Verletzung ausstellen. Du bist 
nicht verpflichtet, Angaben zum 
Verletzungshergang zu machen.

Verhalten als Zeug_in:
• �Siehst Du eine Festnahme, bemühe 

Dich um Namen und Adresse der 
Festgenommenen und weiterer 
Zeug_innen, notiere Ort, Umstände 
und Uhrzeit. Wichtig sind auch In-
formationen über ausländerrechtli-
che Umstände und Verletzungen.

• �Wenn möglich notiere auch die 
Nummer der Polizeieinheit, Dienst-
nummern der Beamten & Kennzei-
chen der Fahrzeuge.

• �Gib diese Informationen sofort an 
den EA weiter!

• �Hilfreich ist auch ein Gedächtnis-
protokoll Deiner Beobachtungen.

EA-Frankfurt
E-Mail: info@ea-frankfurt.org

www.ea-frankfurt.org

VerhalteNtipps 
FUER DEMOS
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Über den deutschen  
Nationalismus

2006 wird vielleicht 
mal als Jahr eines temporären wirt-
schaftlichen Aufschwungs gelten. 
Vielleicht auch nicht umfassend, aber 
zumindest wurde ein Markt entdeckt 
und ausgeweitet, der vorher ein rela-
tives Nischendasein führte: Autofah-
nen und schwarz-rot-goldene Devo-
tionalien boomten, plötzlich hatten 
Unmengen von Autos diese nationale 
Beschmückung, junge Eltern wand-
ten sich in großflächigen 
Fahnen, bemalten ihre 
B a c k e n mit den Nati-
onal far- ben und 
s t e c k t e n 
diejenigen, 
die sich 
n i c h t 
d a g e - g e n wehren konn-
ten – ihre Kinderwagenbewohner_in-
nen – in ebensolch gefärbte Stramp-
ler. Der Iro wurde als Perücke zum 
Symbol des absoluten Konformismus, 
während die PR-Abteilungen ganze 
Arbeit leisteten und diesen Taumel 
als weltoffene Feier und friedliches 
Fest der Völker verkauften. Mit der 
flächendeckenden Organisierung 
von Public-Viewing-Arenen, in de-
nen Hundertausende Platz fanden, 
wurden nationale Massenzeremo-
nien öffentlich zelebrierbar und die 
Lohnschreiber_innen des Feuilletons 
durften ihren Teil zur nationalen Auf-
gabe beitragen und endlich aus der 
unbeachteteren Welt des Berichtens 
über langweilige Theateraufführun-
gen, die niemanden interessierten, 
ausbrechen und mal Geschichte sch-
reiben.

Die Fußball-Weltmeisterschaft »im 
eigenen Land« war die perfekte Büh-
ne für den Abgesang auf eine – wie 
auch immer geartete – kritische Hal-
tung zur deutschen Nation. Die intel-
lektuellen Bemühungen, von Martin 
Walser bereits 1978 programmatisch 

folgendermaßen formuliert: »Wenn 
wir Auschwitz bewältigt haben, kön-
nen wir uns wieder nationalen Aufga-

ben zuwen-

den«, fanden ihren 
Widerhall, ihre Bestätigung und ih-
ren Triumph in der Masse gröhlender 
Anhänger_innen der deutschen Nati-
onalmannschaft des Herrenfußballs. 
Endlich, so stöhnte es erleichtert aus 
allen Ecken, ist der Nationalsozialis-
mus abgehakt, endlich ist bewiesen, 
dass Deutschland damit nichts zu hat-
te, sondern das erste Opfer 
der Nationalsozia-
listen war. 

Schluss mit 
all den Son-

derwegen, jetzt ist 
endlich klar, dass wir normal sind, so 
normal wie alle anderen auch. Der 
positive Bezug auf die deutsche Nati-
on soll also nie mehr durch Auschwitz 
verstellt sein. 

Während also Walser noch jammerte, 
nicht ständig mit Auschwitz konfron-
tiert werden zu wollen, waren ande-
re schon weiter: die Begründung der 
deutschen Nation nicht trotz, sondern 
wegen Auschwitz. Perfekt in Szene 
gesetzt im Du-Bist-Deutschland-Spot 
durfte der notorische Xavier Naidoo 
vor dem Holocaust-Mahnmal dazu 
aufrufen, dass aus vielen Stimmen 
ein ganzer Chor werde. Der Chor ent-
stand 2006 »Deutschland«-brüllend 
und hatte mit den Sportfreunden 
Stiller seinen Dirigenten. Der unge-
brochen positive Bezug auf Deutsch-
land in einem solchen Massenevent 
konnte sich nur durch die Umdeutung 
der Vergangenheit ins Werk setzen. 
Die Vokabeln zur Umschreibung des 
Fußball-Nationalismus deuten noch 
daraufhin: unverkrampft, entspannt, 
weltoffen. Die »Verkrampfung«, ge-
meint ist die Einsicht, dass Auschwitz 

etwas mit nationalem Wahn zu tun 
hatte, dieser deswegen abzulehnen 
sei, wurde in den zahllosen Debat-
ten zur Vergangenheit gelöst. Dabei 

spielte einer-

seits die Guido-
Knoppisierung der massentauglichen 
Inszenierung des Nationalsozialismus 
als Unterhaltung mit kleinem Grusel-
faktor, der als Werk einiger weniger 
in Szene gesetzt wurde und wo Täter 
und Opfer unkommentiert nebenei-
nander ihre Sicht der Dinge darle-
gen konnten, mediale Exkulpation 

par Excellance, eine Rolle; 
andererseits die in den 
unzähligen Debatten, 

beispielsweise um Goldha-
gens »Hitlers willige Vollstrecker«, 

wieder entdeckte Möglichkeit, in der 
Öffentlichkeit jedes antisemitische 
Stereotyp als Argument anzubringen. 
Die dauerhafte Schein-Beschäftigung 
mit dem Nationalsozialismus, in der 
sich Deutschland als »Aufarbeitungs-
weltmeister« inszeniert, erinnert al-
lerdings stark an jede bedingungslose 
Geschäftigkeit, welche Hannah Are-
ndt während einer Deutschland-Reise 
kurz nach Beendigung des national-
sozialistischen Projekts ausmachte: 
»Beobachtet man die Deutschen, wie 
sie geschäftig durch die Ruinen ihrer 
tausendjährigen Geschichte stolpern 
und für die zerstörten Wahrzeichen 
ein Achselzucken übrig haben oder 
wie sie es einem verübeln, wenn man 
sie an die Schreckenstaten erinnert, 
welche die ganze übrige Welt nicht 
loslassen, dann begreift man, dass die 
Geschäftigkeit ihre Hauptwaffe bei 
der Abwehr der Wirklichkeit gewor-
den ist.« Nun stolpern sie nicht mehr 
durch die realen Ruinen, sondern 
planieren gleich mit schwerem Gerät, 
aber der gleichen Geschäftigkeit, die 
Vergangenheit; Auschwitz wird de-
kontextualisiert, universalisiert und 
auf ein abstraktes Bild des Schreckens 
reduziert. Solchermaßen zu einer un-
konkreten Tat im Verborgenen blei-

bender Täter_innen umgedeutet, 
dient Ausschwitz nunmehr als Heim-
stätte nationaler Sinnstiftung. Damit 
wird aus dem absolut Sinnlosen, dem 
Außerhalb jeglicher Vernunft stehen-

den, damit am 

Ende auch nicht 
verstehbaren, schließlich noch ein 
Sinn herausgepresst. 

Das neue deutsche »Wir«, dessen 
Selbstbewusstsein solchermaßen aus 
den Ermordeten gezogen wird, pro-
klamiert zudem einen »gesunden Pa-
triotismus«, der zur Normalität eines 
normalen Landes angeblich gehören 
solle. Schon lange vor der Fußball-WM 
wurden nicht zählbare Mengen an 
Publikationen zum Thema auf einen 
Markt geschmissen, der wohl niemals 
übersättigt ist. Vor allem flankierten 
diese Beiträge die Konstituierung der 
so genannten Berliner Republik, d.h. 
die Reinstitutionalisierung Berlins als 
Zentrum der Welt, Pardon, Deutsch-
lands. Vervollständigt wurden diese 
Beiträge von der deutschen Popkul-
tur, die sich, wie der Konkret-Autor 
Günther Jacob feststellte, nach der 
so genannten Wiedervereinigung in 
Berlin-Mitte ihr Headquarter bau-
te, und dort am Image des »coolen 
jungen Deutschen« bastelte, wäh-
rend sie in Häusern residieren, die im 
Nationalsozialismus arisiert wurden, 
was die Bewohner_innen aber nicht 
interessiert. Die Nationalisierung der 
Popkultur ist nicht nur bei expliziten 
Acts wie Mia oder ähnlichem zu fin-
den, sondern wurzelt in dieser Berlin-
Bewegung. Gleichzeitig fand die na-
tionalisierte Popkultur Einzug in die 
Politik. Schröder beispielsweise war 
ein »Pop-Nationalist« (Elena Lange), 
der vom »deutschen Weg« schwärmte 
und die kulturindustrielle Propaganda 
der »Du-bist-Deutschland«-Kampagne 
im Bundestag zitiert und von Angela 
Merkel begleitet wird. Gleichzeitig 
wird jegliche nationale Quotenfor-
derung auch ohne institutionalisierte 

Regelung übererfüllt, so dass Heinz-
Rudolf Kunze sich vor Glück weiter am 
Schnäuzer kraulen kann. »Deutsche 
Popmusik« wurde so zum trademark, 
während die Diffarmierung des einst-
mal kosmopolitschen Versprechens 

der Popmusik, 

verpackt z.B.  
in der Gegenüberstellung einer »ver-
wurzelten Szene« und »amerikani-
schem Dudelfunk«, auch in alternati-
ve Milieus Einzug gefunden hat. 

Insofern zeigt sich die scheinbar 
so unpolitische Schwarz-Rot-Gold-
Feierei während WM und EM als 
Kulminationspunkt einer Rekonsti-
tuierung des deutschen Nationalis-
mus, der sich, solchermaßen von der 
Vergangenheit befreit, als weltoffen 
und Partytauglich inszeniert. Diese 
Weltoffenheit drückte sich in den 
Zahlen einer Studie aus, die fest-
stellte, dass nach der WM 2006 viel 
mehr Deutsche rassistischen und an-
tisemitischen Stereotypen zustimm-
ten als davor. Und auch wenn es in 
der massenmedialen Aufbereitung 
unsichtbar wurde, so häuften sich 
nationalistisch motivierte Übergrif-
fe vor allem während der WM 2006. 
Die scheinbar unpolitische Feier zeigt 
sich als nationale Massenzeremonie, 
in der alle ihren unbedingten Willen 
feiern, sich blind ins nationale Wett-
bewerbskollektiv ein- und den Zielen 
des außenpolitisch wiedererstarkten 
Deutschlands unterzuordnen. »Du 
bist Deutschland« ist eben mehr als 
eine bekloppte Propagandaphra-
se, bzw. hat sie sich im Denken und 
Handeln der Einzelnen dermaßen 
verankert, dass alles, was den Zielen 
der nationalen Gemeinschaft wider-
spricht, mit Ausgrenzung beantwor-
tet wird. Wenn Deutschland tanzt, 
ist das nichts anderes als eine Vor-
bereitung aufs Marschieren für das 
Kollektiv.

Daniel Keil

WUndeR giBt Es immeR WiedeR odeR: Das Kollektiv heilt allE WUndeN



Aneignung meint nicht nur das Zu-
eigenmachen von Materialität, von 
Waren, Dingen und manifester Räum-
lichkeit. Bilder und Lebensentwürfe 
lassen sich aneignen, subvertieren 
und revidieren. Aneignung kann spa-
tiale, pictoriale und subjektivistische 
Praxis sein, durch die die eigenen Be-
gehren ausdrück- und verhandelbar 
werden.

Aneignung ist immer auch Verhand-
lung zwischen Positionen des Eigenen 
und Fremden, Technologie zwischen 
Mimesis und Entwendung, Objekt-
zentriertheit und Performanz. Welche 
Aneignungs- und (De)Konstruktions-
m ö g -
lichkei-
ten von 
space , 
s t y l e 
u n d 
subjec-
t i v i t y 
bietet 
d i e 
Party-
kultur 
an?

In ihrer Verstrickung in den kapita-
listischen Alltag unterscheiden sich 
Parties in Clubs und illegale Parties 
auf den ersten Blick nicht nennens-
wert: es werden Waren getauscht 
und die Partyzan_innen fügen sich 
anschließend unbemerkt wieder 
in ihren Alltag aus Uni, Schule und 
Lohnarbeit ein. Die illegalen Parties 
bieten dennoch mehr Möglichkei-
ten des Ausprobierens an, da sie 
sich nicht nur rechtlich in einem Off, 
abseits der Ordnung und Aufmerk-
samkeit, befinden. Ihre Räume sind 
die vernachlässigten Orte der Stadt, 
wie Abrisshäuser, Industriebrachen, 
Autobahnunterführungen, etc. Die-
se Räume sind Nicht-Orte (Atopien). 
Da diese Räume aber immer auf dem 
threshold zur Gentrifizierung ste-
hen, müssen sie auch auf die Straße 
drängen – in die Aufmerksamkeit. 
Die Straße ist der Ort auch von kör-
perlicher Repräsentation, und hier 
verläßt die Atopie die einzige Ebene 
des Räumlichen und wird zu einem 
modelierbaren Faktor, der dem eige-
nen Begehren zum Ausdruck verhilft. 
Strategien dieses Ausdrucks und von 
Aufmerksamkeit können Glamour 
und Tanz sein.

Die Körperbilder und -inszenierungen 
der Partyzan_innen in ihren Räumen 
produzieren Glamourformen. Dabei 
betrifft Glamour nicht nur die Ebe-
ne der visuell wahrnehmbaren Bilder, 
sondern auch die der psychischen 
Verfasstheit der Subjekte selbst, die 
auf der Ebene der Bilder ausgelebt 
wird. Glamour ist Chiffre eines Ver-
hältnisses zwischen standardisierten 
Bilderfolgen und der Werbung, mit-
tels der für die eigenen Praxis/Le-
bensentwürfe geworben werden soll, 
und die dies kompositorisch zum Aus-
druck bringt. Glamour ist nach Ador-
no/Simpson der Moment im Arran-
gement, in dem die grell-triumphale 
Stimmung eines now we are present 
mitgeteilt wird. Die Glamourisierung 
einer Aktion ähnelt dabei denen der 
Videowalls, den Schaufensterausla-
gen von Läden und Lichtspielhäu-
sern, Zeugnisse von Omnipotenz 
der Warenproduktion, in denen die 
Waren als ausgestellte Fetische den 
Betrachter_innen gegenübertreten. 
Party hat Warenform und diese ist 
auf den Körpern der Partyzan_innen 
gelabelt. Als esthetic call produziert 
die glamour-function Aufmerksam-
keit: »by glamorizing they attract 
attention.«

Attraction ist aber immer auch at-
traction vergeschlechtlichter Körper 
und als sexuelle Reizung konzipiert. 
Der glamoureuse Körper ist ein er-
regender, wenn er nicht ohnehin 
schon pornographische Züge enthält 
– und er ist demgemäß dort ange-
langt wo das Publikum der glamou-
reusen Bildlichkeit anhängt: Einer 
kompromisslosen style-policy, in der 
Glamour nicht mehr als identitärer 
Selbstzweck bleibt.

Dieser Prozess ist die Ästhetisie-
rung eines politischen Feldes auf der 
Bühne visueller Kultur. Er läuft auf 
die Entmündigung des Publikums hi-

naus, und hier schlägt Aufklärung in 
Massenbetrug um.

Entgegen der Auffassungen Ad-
ornos/Horkheimers hat Benjamin 
die Massenmedien anders bewertet, 
dergestalt, dass diese gerade zu einer 
Entauratisierung führen, die eine De-
mokratisierung (der Kunst) zur Folge 
habe. Denn während in den Abbil-
dern der Carhartt-Kollektionen und 
anderer Modestrecken in Magazinen, 
auf Aufklebern und Plakaten der ver-
geschlechtlichte Körper ästhetisiert 
wird, löst er sich zugleich durch derlei 
Fetischisierung und Auratisierung auf 
und wird zu etwas Choratischem1. 
Das bedeutet, dass hier die subjek-

t i v e n 

Begehren dieses 
formen können und die massenkul-
turell hervorgebrachte Institution 
Glamour einen Möglichkeitsraum 
aufspannt, in dem die Diskurse um 
Körperlichkeit und deren Begren-
zungen geführt werden, erlebbar 
gemacht werden und eben auch 
revidiert werden können. Glamour 
wird dann zur Kulturtechnik, mit de-
ren Hilfe das fundamental Gemachte 
und Konstruierte von (Pop/Gender)
Identitäten und deren warenförmi-
ger Spiegelungen erkennbar werden 
und hier tatsächlich Aufklärung statt-
finden kann.

Die Praxis der Aneignung wird von 
Widersprüchen durchschnitten. De-
ren Erfahrbarkeit macht die politische 
Dimension der Aneignungspraxis aus. 
Der Praxis geht kein (voluntaristisches) 
Subjekt voraus, es ensteht qua Praxis 
(vgl. Laclau). Das Bewusstsein der Ak-
tivist_innen hat phantasmagorische 
Gestalt, sie müssen von ihren eigenen 
Handlungen notwendig überzeugt 
sein. Intentionaltität, Phantasie und 
Lüge gehören zum politischen Han-
deln dazu. Sollbruchstellen dieser 
Fiktion sind Selbstverkennung und 
Allmachtsphantasien.

Diesen Allmachtsphantasien treten 
z.B. in der Nachttanzdemo schnell die 
realen Machtverhältnisse entgegen. 
Den Betrachter_innen vermittelt sie 
hingegen trickreich das kulturindus-
trielle Glücksversprechen, eine Fas-
zination, mit der die Wahrnehmung 
der realen Machtkonstellation und 
damit die der realen eigenen Ohn-
macht verschleiert wird. Partyzan_in-
nen sind also auch »Stars«.

Im Publikum und unter dem Ein-
druck von Glamour wird dadurch das 
Gefühl von körperlicher Begrenzung 
unterdrückt – oder eben die Begren-
zung der eigenen Entwicklungsopti-
onen im Vergleich zu einer Körper-
jenseitigkeit der »Stars« wird um so 
bewußter. Die glamour-function fun-
giert also als halluzinogene Droge, 
deren Konsum Machtphantasien bei 
gleichzeitiger Angst und Unsicher-
heit hervorruft.

Bei Benjamin ist die Aura an ein 
Original gebunden und geht folg-
lich mit dessen massenhafter Kopie 
verloren, Aura ist etwas einziges. In 
welchem Verhältnis steht die einzi-
ge Aura eines bildhaften Ereignisses 
zum Referenzboden einzelner (Par-
ty/Demo)Teilnehmer_innen die Teil 
dieses Bildes sind und es zusammen-
fügen? D.h., daß sie das originäre 
Ereignis nicht kopieren sondern dar-
stellen, die Aura also nicht verloren-
geht, sondern nur aufgeteilt wird. 
Diese visualisierte Darstellung mas-
senproduziert Aura. Das Kunstwerk 
spricht in der Aktion – als Text. Die 
Aura kann so – entgegen benjamini-
scher Auffassung – von der Rezepti-
on in die Produktion springen oder 
zwischen den Sphären ozillieren. In 
der Singularität des einzelnen Ereig-
nisses ist das Auratische an ein situa-
tives Erleben gebunden. Dieses kann 
aber als Fetisch sich entäußern und 
somit wieder Teil der Darstellung 

sein, Aura entäußert sich und wird 
wieder massenhaft verfügbar. Mit 
der These, dass Partyzan_innen Stars 
seien, wird Benjamin darin bestätigt, 
dass der Verlust der Aura durch den 
Aufbau von (kollektiven) Persönlich-
keiten kompensiert werde und sich 
in (zumeist männlichen) Vorzeigeak-
tivist_innen objektiviere.

Aneignung als  
praktische Kritik?
Aneignung bietet ein Handlungskon-
zept und eine -perspektive an, eine 
Praxis der Formgebung eigener Wün-
sche, eine ästhetische Praxis. Aneig-
nung bietet darüber hinaus die Opti-
on, den Bedeutungszusammenhang 

des An-

geeigneten zu 
verschieben und/oder ihn neu zu be-
setzen; Irritationen herzustellen.
Das Subjekt der Aneignung sind die 
Partyzan_innen, das angeeignete 
»Material« sind Objekte im Raum, 
aber auch allgemein verständliche 
»Bilder« der Partyzan_innen, die 
deren Handlungen abbilden. Aneig-
nung ist also auch Praxis, die andere 
Praxis abbildet und so ein (eigenes) 
Bild aus einem (fremden) Bild produ-
ziert. Diese Bilder funktionieren als 
Text (vgl. Kristeva, De Lauretis, etc.).
Wichtig ist, was das Bild/Text-Ma-
terial mit den Aneignenden macht. 
In welcher Weise macht es bereits 
Vorgaben, die Möglichkeiten der 
Praxis beschneiden? Daher ist An-
eignung immer ein wechselseitiger 
Prozess. Welche Wirkung entfaltet 
das Angeeignete und was teilt diese 
Wirkung mit, überträgt sie, das im 
Bewusstsein der Aneignenden wirk-
sam wird? Damit kann es aber bereits 
Setzungen vornehmen und die Sou-
veränität des aneignenden Subjekts 
einschränken. Das aneignende Sub-
jekt ist gesellschaftlich, es steht in ei-
nem wechselseitigem Verhältnis zu 
den gesellschaftlichen Bedingungen, 
d.h. aber, dass Eindrücke in das An-
geeignete einfließen, die wiederum 
gesellschaftlich sind. D.h. aber auch, 
dass eine dergestaltige Intervention 
– in Form der Wiedereinstellung z.B. 
der angeeigneten Bilder in den medi-
alen Raum – nicht per se Kritik ist.

Bilderpraxis.
Die (mikro)mediale Partypraxis pro-
duziert Bilder als Texte und/oder 
eignet Bilder an und überträgt sie 
als Text. Bilder werden zunächst re-
zipiert, dann angeeignet, verändert 
und produziert. Hierin zeigt sich, dass 
Rezeption, Aneignung und Produk-

tion mit einer eigenen Formgebung 
verbunden sind, einer Praxis, die 
Form und Inhalt vermittelt. Auf der 
(narrativen) Ebene der Bildlichkeit 
geschieht dies häufig mit Rückgriff 
auf vorgefertigte Bilder, die aktua-
lisiert und schließlich übereinander-
gelegt werden. In dieser Montage 
ergibt sich dann eine Differenz: Wi-
dersprüche, die unversöhnt bleiben 
und aus denen sich das historisch 
neue für die Praxis ergibt. Diese Wi-
dersprüchlichkeit ist nötig, um der 
harmonisierenden Perspektive der 
Mythologisierung nicht aufzusitzen, 
die diese in Verklärung auflöst und 
eine Auseinandersetzung mit der 
Jetzt-Realität be- oder verhindert. 
Unsere Praxis ist erst einmal ein 

g e s e l l -

schaftl iches 
Phänomen der Jetzt-Realität, sie ist 
an das situative Erleben der Jetzt-
Partyzan_innen gebunden, denen 
nach der Demo/Party ihre Bilder als 
Text gegenübertreten. Er ist aber 
immer mit einer narrativen Ebene-
ne kontextualisiert, die sich stän-
dig aus den ferneren und näheren 
Vergangenheiten konstituiert – und 
mythologisiert. Und sie werden wie 
die Bilder montiert. Dieser Abgleich 
ist Reflexion. Diese Reflexion ist Pra-
xis, die das situative Erleben noch-
mals sinnlich wiederholbar macht. 
In diesem Moment wird das Erleb-
te erfahrbar. Erfahrung an sich ist 
aber noch keine Praxis, sie muss erst 
zu einer werden. Die auf der Folie 
des Bildes, des Textes stattfindende 
Reflexionsschleife macht den Wider-
spruch erfahrbar, ist aber nicht gleich 
gesellschaftliche, sondern zunächst 
individuelle Praxis, in der zwar der 
Widerspruch bewahrt und bearbei-
tet wird, jedoch auf der Ebene indi-
vidueller Repräsentation verbleibt. 
Praxis hieße den Widerspruch als 
Notwendigkeit der praktischen Di-
mension (des Bildes) anzuerkennen 
und ihn sogleich an eine Repräsenta-
tion zu binden, die gesellschaftlicher 
Praxis entlehnt wird (vgl. Kristeva).

Praxis entäußert sich in Bildlich-
keit, wird durch Bilder repräsentiert. 
Diese sind nicht nur ästhetische Form, 
sondern zugleich bereits gesellschaft-
liche Praxis, falls der Widerspruch 
nicht fallen gelassen, sondern zum 
Motor der dialektischen Bewegung 
der (kollektiven) Bewusstwerdung 
und/oder Sinngebung wird.

Tanzpraxis.
Im Zentrum körperpolitischer Partyp-
raxen steht der Tanz als subjektivierte 

Vermittlung von ästhetischer Form 
und sozialer Praxis (Körperlichkeit, 
Individualität). Darin bedient Tanz als 
Mitteilungssystem in erster Linie den 
semiotischen Ausdruck einer perfor-
mativen Handlung, eines Sprechakts 
– und nur darin ist Tanz als signifikan-
te, gesellschaftliche Praxis zu lesen. 
Der Tanz öffnet hier ein Fenster ins 
Semiotische, indem er auch Medium 
der Montage der Bilder von Individu-
en und Gesellschaften ist. Gleichzeitig 
lassen sich darin aber auch fragwür-
dige Praktiken von Vergemeinschaf-
tung und der Tradierung dieser Mus-
ter anlegen. Ich würde allerdings 
den Aspekt hervorheben, dass Tanz 
als Text immer über das Bestehende 
hinausweist und als indivudualisierte 
aber zugleich kollektive Praxis auch 

eine Erwa-
chens-
funk-
t i o n 
( B e n -
jamin) 
h a t . 
D e n n 
Tanz ist 
n i c h t 
nur Me-
d i u m , 

das einer S t i m -
mung auf der Ebene körperlicher 
Repräsentierbarkeit zum formalen 
Ausdruck verhilft, sondern vor al-
lem eine Dynamik. Tanzpraxis heißt 
nicht nur einen Körper zu bewegen, 
sondern ihn an eine Beweglichkeit 
anzupassen.

Während Worte als Träger der 
symbolischen Ordnung fungieren, 
sind Klangteppich, Tanzbewegung 
und setting semiotische Einbruchstel-
len. Das tatsächlich Extralinguistische 
ist aber genau das, was nicht kommu-
nizierbar bleibt.

Gedanke von Partypolitics ist es ers-
tens, eine individuelle sinnliche Er-
fahrung auf das Level kollektiver ge-
sellschaftlicher Praxis zu befördern, 
zweitens und konkreter, die Erfah-
rungen in einen Zusammenhang zur 
Gesellschaft zu setzen.

Drittens, in der politischen Praxis 
der Party, eine Art Chora zu formulie-
ren, in dem Politiken als performative 
Akte z.B. im Tanz ohne Angst aus-
probiert werden können. Es ist also 
auch notwendig, ein setting der Party 
vorzugeben, in dem dies überhaupt 
möglich ist: Den Raum diskursiv an-
eignen, in dem Positionen und NoGos 
formuliert werden, die im Bewusst-
sein der Partyzan_innen bedeutet 
werden.

Zora Krasnova
zora.blogsport.de

1 Chora bezeichnet hier eine »räum-
liche« Struktur des Subjekts, die 
bezeichnet und bedeutet, nie aber 
vollständig hergestellt werden kann 
(vgl. Kristeva).
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»Man versucht mir in meinem 
Land an manchen Tagen im  
Jahr zu suggerieren, dass ich 
trauern müsse wegen mancher-
lei Vergangenem.

Recht habt Ihr.

Doch müsste ich dann nicht täg-
lich, quasi immer trauern, weil 
ich ein Mensch bin?« 

»Der Schnee ist weiß.
Aber er lehrte mich das  
schwarze in Ihm zu sehen.
Im Leben ist es das selbe.
Viele Dinge sehen grau aus,
Und stecken doch voller Farbe!«

»Der sich sucht  
Wird sich gewiss verlaufen 
Doch strebt er nach einem Ziel
Der der umherirrt ohne zu su-
chen Wird nicht mal in der Lage 
sein sich zu verlaufen«

»Oftmals braucht es viele Köpfe 
für einen Gedanken
Und manchmal braucht es nur 
einen Kopf um die Welt zu ver-
ändern«

»Bist Du mit tugendhaftem Wil-
len erfüllt, scheu nicht zurück in 
dieser Welt. Nein, Sei mutig und 
erfülle die/deine Welt wenn es 
sein muss als erster«

»Manchmal erkennt man 
die Wahrheit erst wenn man die 
Lüge gelebt hat«

»Ich möchte nichts gegen eure 
ideale sagen, sie nicht ver-
ändern! Nur erinnern, sie zu 
leben«

von Felix Pohl  
[könICHreich]

www.koenichreichts.de

KOenichReich

Jede Party ist politisch. Dabei muss 
nicht unbedingt ein Transparent mit
einer politischen Forderung an der 
Wand hängen.

Politisch ist der Umgang der Leute 
miteinander: 

Ist er eher 
gemeinschaftlich oder sind alle auf 
einem Ego-Trip?

Politisch ist das Ver-
hältnis zur Na-
tur bei einem 
O p e n - A i r : 
Wird der 
Platz ver-
nünftig ge-
nutzt oder 
b l e i b e n 
Müllberge 
zurück?

Politisch ist es auch, 
wenn alle ehrfürchtig 
zum DJ hinauf blicken 
und ihn gedankenlos be-
jubeln, was immer er auch 
macht.

Politisch ist es, wenn eine Person 
mit überhöhten Prei-
sen Profit 
macht.

Politisch ist es, wenn stattdessen 
eine Party von einer Gruppe veran-

staltet wird, der es um das gemein-
schaftliche Erlebnis geht. Politisch 
ist ebenso, wie auf einer Party mit 
Drogen umgegangen wird.

Politisch sind selbstverständlich Par-
tys, die urbane Straßen und Plätze zu-

rückerobern.

Politisch sind Partys in Klassen-
zimmern und Supermärkten, 

in Konzernzentralen und 
Parlamenten. Partys, 
die für die Lust auf 
Veränderung stehen.

Politisch sind insbe-
sondere auch Partys, 

mit denen sich be-
wusst den Vorgaben 
von Kontrolle, Kom-
merz und Konsum wi-
dersetzt wird.

Und politisch sind Partys, 
die zu einem wirklichen 
Freiraum werden...

Alice-Project  
& Connecta

www.alice-project.de
www.sterneck.net

PARTY 
POLITICS

Anlässlich des Tags der Deutschen 
Einheit, der zurückliegenden WM 
2006 und der EM 2008 ist das Thema 
»Nationale Identität« und Nationalis-
mus aktueller als je zuvor. Die offene 

I d e n -

tifikation mit der 
»eigenen Nation« ist dank solcher 
»Volksfeste« oder auch der »Du bist 
Deutschland«-Kampagne unbedacht, 
ja sogar mit stolz wird die Flagge des 
Staates nach außen getragen. Die 
Problematik, die damit verbunden ist, 
wird jedoch anlässlich der »Volksfest- 
Stimmung« komplett ausgeblendet.
Denn es ist endlich wieder soweit, 
Patriotismus ist wieder salonfähig – 
Deutsch-Sein ist »in«.
Rückblickend auf die EM kann sich 
mensch nur erschrecken. Nationaler 
Stolz ist so unreflektiert im Trend wie 
kaum jemals zuvor seit bestehen der 
BRD.

Ausnahmezustände bei der WM 
2006 und nun kürzlich wieder bei 
der EM 2008 – Fahnenmeere wo das 
Auge hinschaut, an Balkonen, Autos 
etc. einfach überall.

Wie leicht allerdings die Grenze zwi-
schen Patriotismus und Nationalismus 
verschwimmt, wird daraus ersichtlich, 
dass die Liebe zum Vaterland schnell 
zu einer verzerrten Wahrnehmung 
sich selbst und anderen gegenüber 
führen kann. Denn die Liebe zum 
Vaterland fordert von den stolzen 
Patrioten nicht nur bedingungslose 
Treue, sondern auch Opferbereit-
schaft und Verzicht zum Wohle der 
Nation. Diese übersteigerte Liebe im-
pliziert die Abgrenzung von anderen. 
Die Bildung eines künstlichen »Nati-
onalkollektivs« ist die Folge.

Dieses Kollektiv beinhaltet die Ab- 
und Ausgrenzung derer, die nicht dem 
Kollektiv angehören, was wiederum 
eine gewisse Gewaltlegitimation 
einschließt. Diese Gewalt kann von 
psychischer Ausgrenzung über kör-
perliche Gewalt bis hin zu komplet-
tem Vernichtungswillen reichen. Nach 
welcher Motivation diese Selektion 
der Ausgrenzung erfolgt, ist schwer 
zu sagen, da viele unterschiedliche 
Ausgrenzungs-Faktoren existieren. Ob 
nun nach ethnischer Herkunft oder 
Leistung selektiert wird, hängt von 
den selektierenden Personen, Grup-
pierungen oder Gemeinschaften ab.

Doch was hat es mit dem neu ent-
decken nationalen Stolz auf sich?

Wie kann ein Mensch Stolz sein auf 
eine Nation, deren Grenzen nur kons-
truiert sind und in die mensch zufällig 
hineingeboren ist, welchen Sinn hat 
es sich mit einem Staat, einer Nation 
zu identifizieren? Bist Du der Staat? 

Bist Du 

Deutschland? Nein, 
Du bist nichts weiter als Du selbst!

»Welchen Grund haben wir 
überhaupt, auf unser Land stolz 
zu sein? Den größten Völker-
mord in der Geschichte unseres 
Planeten, Zwei Weltkriege,  
all das verdanken wir [solch] 
flaggenschwenkenden Irren.«1

Bestes Beispiel für die Unreflektiert-
heit bei solchen Groß-Events bildet 
das Public Viewing. Allein aus der 
Beobachtung der sich entwickelnden 
Gruppendynamik, welche sich dort 
bildet und der dort vorherrschenden 
aggressiv-euphorischen Stimmung, 
wird ersichtlich, dass dieses Volks-
fest der Endladung, der solange ver-
meintlich zurückgehaltenen nationa-
len Identität dient. Denn schließlich 
war die Forderung nach einer Nati-
onalen Identität in Deutschland bis 
1982 verfassungswidrig und dann 
noch Jahrzehnte lang Tabu.

Als Beginn zum neuen National-
gefühl soll nun der Fußball dienen 
– Nationen treten in den Wettstreit 
der Kulturen; dass nationale Poten-
zial soll greifbar gemacht werden, 
um es langsam aber sicher wieder in 
die Gesellschaft einzugliedern.2  Das 
der Fußball durch seine Massentaug-
lichkeit, zumindest in Deutschland, 
bestens hierzu geeignet ist, zeigt sich 
deutlich. Denn vom Hartz IV Empfän-
ger bis zum Gutverdiener lässt sich 
hier jeder von »unseren Jungs« be-
geistern und was ist für einen Staat 
mit dahinschwindenden Sozialleis-
tungen besser als Arbeitslose, die sich 
im Nationaltaumel über vermeintlich 
jobklauende Ausländer hermachen, 
anstatt für mehr »Sozialstaat« ein-
zutreten. Was aus einem solchen Na-
tionalgefühl 1933 resultierte, dürfte 
jedem bekannt sein. Die Gefahr, die 
damit verbunden ist, wird hieran er-
sichtlich. Denn wenn Nationalismus 
im Fußball akzeptiert wird, ist auch 
die Ausweitung dieser Toleranz auf 
andere gesellschaftliche Bereiche ge-
geben, politischer Nationalismus ist 
die Folge dessen.

Weshalb der Nationalismus, der von 
ihm ausgehenden gravierenden Ge-
fahr zum trotz gefördert wird, zeigt 
der wirtschaftliche Nutzen eines »ge-
sunden« Nationalgefühls, der ebenso 
wenig von der Hand zu weisen ist, 
denn schließlich gibt er den Kleinen 

das Ge-

fühl, Teil vom gro-
ßen Ganzen zu sein; schließlich ist es 
gut für Deutschland, also ist es gut 
für mich.

So lassen sie sich leichter durch den 
Arbeitsmarkt ausnutzen. Die eigenen 
Bedürfnisse werden denen des natio-
nalen Standortes untergeordnet. So 
fördern Politik und Wirtschaft mit 
Kampagnen wie »Du bist Deutsch-
land« bewusst die neue nationale 
Tendenz innerhalb der Bevölkerung 
um so beispielsweise den Sozialab-
bau schneller voran zu treiben oder 
Gesetzgebungen zu erlassen, die 
sonst auf erheblich mehr Widerstand 
gestoßen wären als zum Beispiel zu 
Zeiten der WM/EM oder ähnlichem, 
da sich hier die mediale Aufmerksam-
keit auf andere, dem Bürger näheren 
Themen richtet. 

Die Verblendung des Menschen 
allein aufgrund des Massentrubels, 
der Massenhysterie, ist so erheb-
lich und rational nicht zu erklären. 
Die Absurdität mit der der »neue« 
Nationalismus von Medien, Politik 
und Wirtschaft propagiert wird, ist 
schlicht und ergreifend erschreckend. 
Nationalismus ist, mit seinen Eigen-
heiten (Ausgrenzung, Diffamierung 
und Verblendung) eine Thematik, 
die kritisch zu hinterfragen und zu 
verurteilen ist. 

Nationalistischen  
Tendenzen entgegentreten!
Für ein freies,  
selbstbestimmtes Leben! 

Raven gegen Deutschland!

Antifa Bell
www.antifa-bell.tk

1 Nationalismus zur EM – Links im Sü-
den – links-im-sueden.blogspot.com
2 Kampagnen wie »Du bist Deutsch-
land« (was schon unter Adolf Hitler 
eine gute Werbekampagne darstell-
te und 1935 propagiert wurde mit 
exakt demselben Slogan) bereiten 
auch den Weg zum politischen Nati-
onalismus neu. 

Bist DU DEUTSCHLAND?!



II. Regelungen des 
Aufenthalts und Verhaltens-
verbote auf straßenrechtlicher 
Grundlage. 1. Der Regelungsbe-
reich des Straßenrechts. Inwieweit 
das Straßenrecht die Grundlage für 
einzelne Verhaltensverbote und Be-
schränkungen des Aufenthalts im 
innerstädtischen Bereich sein kann, 
ist bereits mehrfach in der Literatur 
diskutiert worden. In dem Gutach-
ten von Stolleis/Kohl wurden die 
relevanten Aspekte - schwerpunkt-
mäßig zum

Alkoholverbot - eingehend erör-
tert. Vor einer Auseinandersetzung 
mit den wesentlichen inhaltlichen 
Punkten ist zunächst der besonde-
re Stellenwert des Straßenrechts für 
die Fragestellung der Untersuchung 
kurz beleuchten. Die Frage Gefah-
renabwehrverordnung oder Satzung 
stellt sich für viele Fälle kommunaler 
Regelungen. Angelegenheiten der 
Gefahrenabwehr können in Hessen 
durch Gefahrenabwehrverordnung 
nach § 71 HSOG geregelt werden, 
Selbstverwaltungsangelegenheiten 
gemäß § 5 HGO bzw. § 5 HKO durch 
Satzung. Wie Meixner feststellt, sind 
die Übergänge zwischen Gefahren-
abwehrregelungen und Satzungsre-
gelungen zum Teil fließend. (Beispiel 
bei Meixner: Das Befahren von Geh-
wegen in öffentlichen Parkanlagen 
mit Fahrrädern kann mittels einer 
Gefahrenabwehrverordnung, aber 
auch mittels einer Benutzungsord-
nung in Form einer Satzung verbo-
ten werden).

Das allgemeine Satzungsrecht 
nach den Kommunalgesetzen wird 
im vorliegenden Zusammenhang 
allerdings durch die besonderen 
spezialgesetzlichen Regelungen der 
Straßengesetze verdrängt. Zudem 
reicht die allgemeine Satzungskom-
petenz nach den Kommunalgesetzen 
generell für grundrechtsrelevante 
Regelungen nicht aus. Erforderlich 
ist dafür vielmehr eine spezialge-
setzliche Ermächtigungsgrundlage. 
Die entscheidende Grundfrage 
lautet deshalb im vorliegenden 
Zusammenhang, ob die landes-
rechtlichen Bestimmungen zum 
Straßenrecht überhaupt eine 
Ermächtigungsgrundlage für 
die Regelung des Verhaltens in 
der Öffentlichkeit im Sinne von 
Alkoholverboten oder Bettel-
verboten enthalten.

Art. 2 I GG gewährleistet 
mit der allgemeinen Hand-
lungsfreiheit auch die hier 
relevante Freiheit der Nut-
zung des öffentlichen Raums 
nach den jeweiligen subjektiven 
Vorstellungen. Begrenzt wird diese 
für jedermann gewährleistete Hand-
lungsfreiheit im öffentlichen Raum 
durch den Nutzungsanspruch ande-
rer. Diese Frage behandeln die Stra-
ßengesetze insbesondere mittels der 
Unterscheidung Gemeingebrauch/
Sondernutzung (in Hessen gemäß 
§§ 14 und 16 HessStrG). Während 
bestimmte Nutzungen (=Sondernut-
zungen) zwecks Gewährleistung des 
Gemeingebrauchs aller einem 
besonderen Erlaubnisver-
fahren unterworfen 
werden, sind an-
dere Nutzungen 
als gemeinge-
bräuchlich, 
und damit 
e r l a u b -
n i s f r e i 
a n e r -
kannt.

N u t -
zung der 
Straße).

Auf Grund der 
Erweiterung des Ge-
meingebrauchs auf kom-
munikative Nutzungen 
wird grundsätzlich auch das 
Verweilen und der längere 
Aufenthalt

im innerstädtischen Bereich 
vom erlaubnisfreien Gemeinge-
brauch mitumfaßt. Gerade im 
Zuge der Umwandlung früherer 
Verkehrsstraßen im innerstädti-
schen

Bereich in Fußgängerzonen 
wurde diese Entwicklung auch 
städteplanerisch gezielt geför-
dert. Neben den städtischen 
Anlagen und Parks wurden 
auch Teile der neuen Fußgän-
gerzonen für ein Verweilen 
und einen Aufenthalt der 
Nutzer ausgestaltet. 
Zu diesem Zweck 
erfolgte etwa 
die Zulas-
s u n g 

e i n -
z e l n e r 

Cafes, Res-
taurants usw. mit 

Sitzmöglichkeiten im 
Freien, z.T. auch die Be-

reitstellung von Sitzmöglich-
keiten zum Verweilen seitens der 

Gemeinden. 
Diese Entwicklung wird insbe-

sondere in den letzten Jahren neu 
diskutiert. Einerseits soll der inner-
städtische Bereich weiterhin für 
alle zum Verweilen und Aufenthalt 
zur Verfügung stehen, andererseits 
werden Probleme und Grenzen der 
bestehenden Nutzung intensiv dis-
kutiert. Dabei handelt es sich um ein 
breites Spektrum unterschiedlicher 
Fragen. Im Zuge der neuen Armut 
findet eine verstärkte Nutzung des 
innerstädtischen Bereichs etwa durch 
Nichtseßhafte und andere Randgrup-
pen statt. Dazu kommt der spezielle 
Anstieg der Nutzung des innerstäd-
tischen Raums durch Verkäufer und 
Konsumenten illegaler Drogen. Dar-
aus erwachsen diverse Probleme und 
einige typische Tatbestände, die ein 
behördliches Eingreifen zweifelsfrei 
erfordern. Daneben sind die Gemein-
den mit der generellen Auflösung 
klassischer Verhaltensnormen kon-
frontiert. Daß Stadtparks auch durch 
�normale Bürger« trotz eindeutiger 
Verbotsschilder massenhaft zum 
nicht angeleinten Ausführen von 
Hunden und als Hundeklo genutzt 
werden, gehört zum Alltag in der 
Bundesrepublik. Insbesondere Eltern 
von Kindern beklagen den weitver-
breiteten Mißbrauch von Kinderspiel-
plätzen als Hundeklo, als Abfallplatz 
für Getränkeflaschen bzw. Spritzen 
von Drogenkonsumenten.

Dieser Ausschnitt zeigt, daß of-
fensichtlich in diversen Bereichen 
der Nutzung des öffentlichen Raums 
Handlungsbedarf besteht, um eine 
der jeweiligen Funktion entsprechen-

de Nut-
zung zu si-

chern. Während 
dieser Tatbestand 

an sich nicht umstrit-
ten ist, besteht allerdings 

ein deutlicher Dissens über die 
Frage der entsprechenden Konse-
quenzen. Ein Teil der aktuellen Dis-
kussion sieht in der generellen oder 
partiellen Beschränkung des Gemein-
gebrauchs für bestimmte Personen-
gruppen die Lösung.

2. Verbot des Alkoholkonsums, 
Bettelverbot und »Daueraufenthalt«. 
Ein Vorbild für die aktuelle Debatte 
stellt die bereits länger bestehende 
Altstadt-Fußgängerbereich-Satzung 
der Stadt München dar. Die Altstadt-
Fußgängerbereich-Satzung der Stadt 
München untersagt a) das Nächtigen, 
b) das Betteln in jeglicher Form, c) 
das Niederlassen zum Alkoholge-
nuß außerhalb zugelassener Frei-
schankflächen und d) das Verteilen 
von Handzetteln zu Werbezwecken 
sowie Herumtragen umgehängter 
Werbetafeln als nicht erlaubnisfähi-
ge Sondernutzung.  

Der mit der Satzung befaßte VGH 
München hat die Satzungsregelung 
der Stadt München betreffend das 
Verbot des Alkoholgenusses für 
rechtlich zulässig erachtet. Der VGH 
München stellt dabei auf folgende 
Kriterien ab: Zwar sei das Verwei-
len in einer Fußgängerzone an sich 
vom Gemeingebrauch mitumfaßt, 
beim »Niederlassen zum Alkohol-
genuß« im Sinne der Satzung liege 
aber ein über das »zeitlich begrenz-
te Verweilen hinausgehendes Blei-
ben und Verharren« vor. Derartige 
Verhaltensweisen gefährdeten den 
Gemeingebrauch aller. Gruppenbil-
dungen und bestimmte Verhaltens-
weisen beim Alkoholgenuß seien 
mit der ohnehin oft überlasteten 
Fußgängerzone gerade in München 
nicht vereinbar. Letztlich akzeptier-
te der VGH Müchen die Satzung der 
Stadt München als »praktikable Re-
gelung« für eine Millionenstadt.

Der allein relevante straßenrecht-
liche Kern der Argumentation des 
VGH Müchen lautet somit: 
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A n e r -
kannte Fälle 

der Sondernut-
zung beziehen 

sich vor allem auf 
die ortsfeste Einbrin-

gung von Gegenstän-
den in den öffentlichen 

Raum. Weitergehende 
Regelungen existieren für 

kommerzielle Nutzungen, 
die hier aber nicht näher zu behan-
deln sind. Auch die ortsfeste Einbrin-
gung von Gegenständen ist für den 
Gegenstand der Untersuchung nicht 
weiter relevant. Entscheidend ist hier 
allein:

Stellt der bloße Aufenthalt im 
öffentlichen Raum oder das längere 
Verweilen eine Sondernutzung dar?

Liegt eine Sondernutzung dann 
vor, wenn während des Aufenthalts 
Alkohol konsumiert oder gebettelt 
wird ?

Als Gemeingebrauch ist heute im 
Straßenrecht insbesondere für den 
Bereich innerstädtischer Fußgän-
gerzonen neben der Fortbewegung 
auch die kommunikative Nutzung 
anerkannt68. Diese sogenannten 
�kommunikativen« Nutzungen fin-
den in sehr unterschiedlichem Um-
fang statt. Während für einen Teil 
der Passanten die innerstädtischen 
Bereiche bloße Einkaufs- oder

Durchquerungsbereiche zur Ar-
beit, zu Behörden usw. darstellen, ist 
für andere Personen die kommunika-
tive Nutzungsfunktion von größerer, 
z. T. sogar entscheidender Bedeu-
tung. Aus diesen unterschied-
lichen Nutzungsfunktionen 
erwächst zwangsläufig 
auch eine völlig unter-
schiedliche Nutzungs-
zeit. Das Spektrum 
reicht vom nur 
wenige Minu-
ten andau-
e r n d e n 
D u r c h -
queren 
b i s 
zum-

l a n g 
andauernden Ver-
weilen.

Das Straßenrecht erkennt im Zu-
sammenhang mit der kommunika-
tiven Nutzung grundsätzlich auch 
ein Verweilen oder einen längeren 
Aufenthalt von Personen als Gemein-
gebrauch an. Der bloße Aufenthalt 
von Personen im öffentlichen Stra-
ßenraum bewegt sich auch nach dem 

BVerwG unabhän-
gig von 

dem Grund der Nutzung - ob zur 
Fortbewegung oder zu anderen Zwe-
cken-, regelmäßig im Rahmen des 
kommunikativen Gemeingebrauchs. 
Da das Straßenrecht bei

einzelnen Spezialfragen aber 
durchaus auf den subjektiven Zweck 
der Nutzung abstellt, ist diese Frage 
nicht unumstritten. Insbesondere die 
Zuordnung der Verteilung von kom-
merziellen Werbeschriften durch 
Personen als Sondernutzung ist z.T. 
Anlaß für die Frage, ob nicht doch 
primär auf den subjektiven Zweck 
der Nutzung bei der Abgrenzung 
Gemeingebrauch / Sondernutzung 
abgestellt werden darf.

Hierzu ist festzustellen: Die He-
rausnahme der kommerziellen Be-
tätigung aus dem Gemeingebrauch 
stützt sich auf die weitgehend an-
erkannte Unterscheidung kommuni-
kativer und kommerzieller Nutzung. 
Auch diese sachlich gerechtfertigte 
Herausnahme kommerzieller Nut-
zung aus dem Gemeingebrauch ist 
begründungsbedürftig, ohne daß 
diese Frage hier näher zu behandeln 
ist. Entscheidend ist hier allein, daß 
beim allgemeinen Aufenthalt von 
Personen im Rahmen der Widmung 
nicht auf die subjektiven Zwecke 
abgestellt werden kann. Hier gilt 
vielmehr, daß der bloße Auf-
enthalt im Rahmen der 
Widmumg und der 
verkehrsrecht-
lichen Vor-
s c h r i f -
t e n 

z u 
j e -

d e m 
subjekti-

ven Zweck 
z u l ä s s i g 

ist.
V e r h a l -

tensgebote 
für die danach 

grundsätzlich 
zugelassenen 

Personen folgen 
insbesondere aus 

der StVO oder 
sonsti- gen Regelungen 
der Rechtsordnung. Straßenrechtlich 
ist deutlich zu unterscheiden zwi-
schen der grundsätzlich zulässigen 
Nutzung der öffentlichen Straßen 
im Rahmen der Widmung, und der 
dann für das konkrete Verhalten 
geltenden Anforderungen. Bei den 
Verhaltensgeboten ist wiederum 
danach zu unterscheiden, ob es um 
verkehrsbezogene Handlungen oder 
Handlungen bei Gelegenheit der Nut-
zung der Straße geht. Für verkehrs-

bezogene Handlungen (Beispiel: 
der Fußgänger gefährdende 

Fahrradfahrer) gilt vorrangig 
die StVO, während andere 

Handlungen von der sons-
tigen Rechtsordnung er-
faßt werden (Beispiel: 
Der Taschendiebstahl 
bei Gelegenheit der 
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